
Auf Namen u. auf Rechnung des Insolvenzverwalters versteigern wir

ITG Ingenieur-Tiefbau GmbH
Industriestraße 5/6 
63505 Langenselbold

Versteigerungstermin 14.09.2017
Besichtigung ab 09.00 Uhr
Versteigerungsbeginn: 12.00 Uhr

Abholung: 

Kleinteile nach der Versteigung, 
sowie: Fr, 15.09.2017 von 9 bis 16 Uhr,  
weiterere Termine nach Absprache

Versteigert werden:
Ca. 45 Positionen Baumaschinen

Ansprechpartner:
Harald Jakob

Telefon: +49 6734 91 58 86
Telefax: +49 6734 91 58 87
E-Mail: jakob@giva.de



1 1 Tieflader, vierachsig, Hersteller Zandt Cargo, 
AT400 W09000440AZz14044, Bereifung 30%, 
Baujahr 2010, FB-T 1100, TÜV 1/17, Nutzlast 
24.000 kg - diese Position kann noch entfallen, 
bitte unter 01709066715 am 11.09.2017 nach-
fragen

2 1 Kettenbagger Caterpillar 321 DLZB, 
Baujahr 2010, Ausleger doppelt geknickt, 
Schnellwechsler, ca. 10.000 Betriebsstunden 
gesamt , vor ca. 500 Betriebsstunden gewechselt

3 1 schwenkbare Adapterplatte, Lehnhof SW25, Nr. 
100577, Baujahr 2016, am Bagger Pos. 02 ange-
baut 

4 1 Kleinposten Materialreste
5 1 Grabenräumwanne, ca. 160 cm für CAT 321/

TXA00205
6 1 Tieflöffel, ca. 60 cm
11 1 Rüttelplatte Wacker Neuson DPL 6555
12 1 Tieflöffel, ca. 200 cm
13 1 Tandem-Achsanhänger Hiebenthal/

Schwarzmüller, zulässiges Gesamtgewicht 
18 t, Baujahr 2012, FB T 1301, TÜV 09/2016 - 
diese Position kann noch entfallen, bitte unter 
01709066715 am 11.09.2017 nachfragen

14 1 Kettenbagger Doosan DX35Z, Baujahr 2011, Nr. 
5663, Schnellwechseleinrichtung mit Tieflöffel, 
Hammereinrichtung

15 1 Kettenbagger Doosan DX80R, Baujahr 2011, Nr. 
50511, mit Tieflöffel, Schnellwechseleinrichtung, 
Reparatur der Verbindungsbolzen und 
Gelenkarme

16 1 Tieflöffel Breite ca. 80 cm
17 1 Kettenlader Caterpillar 277D, überbreite 

Ketten, Baujahr 2004, Endnummer 00574, 
Motorüberholung 2016

18 1 Gabelstapler Herculift, Triplexmast, Typ D30, 
Höhe 4800 mm, Nutzlast ca. 3 t, Eigengewicht 
4,5 t, ca. 215 Betriebsstunden

19 1 Kettendumper, Yanmar C08 mit Lader, ca. 60 
Betriebsstunden, 2016

20 1 Grabenräumlöffel mit Aufnahme Lehnhof MS08, 
hydraulisch schwenkbar

21 1 Originalaufnahme Bagger Caterpillar zu Pos. 02 
gehörend

22 1 Hydraulischer Meißel S90 mit Platte Lehnhof 
MF08, Baujahr 2016 Arrowhead Lockwell

23 1 Fass
24 1 Dreibein
25 1 Benzinkanister
26 2 Schuppkarren
27 1 Schuttrutsche Geda, 12-teilig
28 1 Palettenhubwagen 
29 2 Gitterboxen 
30 30 Bauzaunfelder
31 1 Bockleiter Holz
32 1 Schiebeleiter Aluminium 
33 9 I-Tainer, Lagerbox, etwas größer als Palette, 

Blech, stapelbar, nicht für schwere Lasten geeig-
net

34 1 Sortierlöffel, Breite ca. 160 cm
35 1 Tieflöffel Breite ca. 120 cm

37 1 Tieflöffel 60 cm, 
38 1 Tieflöffel für Minibagger
39 1 Dieseltankstelle, Batteriebetrieben, Cemo
40 1 Stampfer Wacker 
41 1 Transporter VW Crafter, Doppelkabiner, 

Alupritsche, FB T 1700, TÜV 10/17, EZ 01/2009 -  - 
diese Position kann noch entfallen, bitte unter 
01709066715 am 11.09.2017 nachfragen

42 1 Dieseltankstelle, 5.000 l Fa. Riedberg, Baujahr 
1979, Nr. 5259093 mit Zapfanlage Cemo Cube 
70k 33AZ, Nr. F00591170, Baujahr 2010 

43 1 Posten Kanister 
44 1 Ablageregal 2 Felder mit Aufsatzschrank 2-türig
45 1 Inhalt: Diverse Ersatzteile und Entsorgung
46 1 Tauchpumpe C-Rohranschluss
47 1 Transportkiste 
48 1 Dreibein und Teleskopmaß 
49 1 Tisch älter
51 1 Eigenbau-Regal 
52 10 Palettengitteraufsätze
53 1 Posten KG-Rohr grün und braun
54 1 Schwerlastablageregal 4 Felder, je Feld 6 

Traversen, Baujahr 2016
55 1 Schachtgehänge
56 1 Verzurrketten für Tieflader 
57 1 Ablageregal, älter, weiß
58 1 Hochdruckreiniger Kränzle Kern 635, Diesel-

beheizt, Nr. GK-40107898

Inhalt Container 
59 1 Kiste mit Akku-Schrauber Makita 18 V
60 6 Bürodrehstühle, älter
61 1 PC Fujitsu Baujahr 2007, TFT Monitor, Tastatur, 

Maus
62 1 Sonic-Wall
63 1 Multifunktionsgerät Brother MFC-9840CDW, 

macht Streifen

Lagerplatz: Hanau, Josef-Bautz-
Straße, ehemals Capot Gelände 

69 1 Kettenbagger Doosan DX255, LC mit 
2D-Lasersteuerung (fehlt teilweise)







Hier die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GIVA.Ver-
steigerungs- und Verkaufsbedingungen
1. Mit Teilnahme an unserer Auktion erkennt der Bieter und 

Käufer die nachstehenden Versteigerungs- u. Verkaufsbedin-
gungen an.

2.  Dem Ersteigerer / Käufer wird auf Wunsch der Einreicher der 
jeweiligen Objekte mitgeteilt.

3. Die Objekte werden im Namen u. für Rechnung des Auftrag-
gebers in dem Zustand verkauft, in dem sie sich zum Zeit-
punkt der Versteigerung bzw. des Verkaufs befinden. Frei-
händige Verkäufe erfolgen nicht im Rahmen des Verbrauchs-
güterkaufs, §§ 474 ff. BGB. Der Käufer erkennt an, dass jegli-
che Reklamation ausgeschlossen ist u. keinerlei Gewähr für 
Güte, Beschaffenheit, Vollständigkeit, offene oder versteckte 
Mängel, sonstige Schäden oder besondere Eigenschaften 
übernommen werden können. Technische Daten, Maß- oder 
Gewichtsangaben u. Baujahre sind - soweit rechtlich zulässig 
- unverbindlich. Die Auflistung der Objekte erfolgte sorgfäl-
tig u. nach bestem Wissen.

4.  Üblicherweise werden die Objekte nach fortlaufenden Num-
mern versteigert. Der Versteigerer behält sich in Einzelfällen 
das Recht vor, die Reihenfolge zu ändern, Positionen auszu-
klammern oder mehrere Positionen zusammenzufassen.

5.  Ohne Angabe von Gründen kann der Versteigerer jedes Ge-
bot zurückweisen, den Zuschlag verweigern oder diesen un-
ter Vorbehalt stellen. GIVA behält sich das Recht vor, Verstei-
gerungen kurzfristig ausfallen zu lassen.

6.  Den Zuschlag erhält der Höchstbietende, nachdem dessen 
Gebot vom Versteigerer dreimal wiederholt wurde. 

7.  Haben mehrere Bieter zugleich ein u. dasselbe Gebot abge-
geben, entscheidet der Versteigerer. Bestehen Zweifel über 
einen Zuschlag, kann der Versteigerer das Versteigerungs-
objekt neu ausrufen. In allen Fällen gilt allein die Anordnung 
des Versteigerers. 

8.  Alle Preise verstehen sich in Euro. Hinzu kommt ein Aufgeld 
von 15% zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

9.  Vom Versteigerer wird die Höhe der Mindestgebote nach sei-
nem Ermessen für die ganze Versteigerung bestimmt.

10.  Ab Vertragsschluss bzw. Zuschlagserteilung geht die Haftung 
des Kaufobjektes u. die Gefahr des zufälligen Unterganges, 
des Verlustes oder der Beschädigung durch Feuer, Wasser, 
Sturm, Diebstahl u. Einbruchdiebstahl auf den Käufer über.

11.  Die Zahlung der Gesamtforderung muss bar oder durch 
bankbestätigten Scheck nach Zuschlagserteilung an den Ver-
steigerer oder dessen beauftragte Mitarbeiter erfolgen. Wird 
diese Verpflichtung durch den Erwerber nicht eingehalten, 
wird der Kaufgegenstand nochmals versteigert bzw. veräu-
ßert. Im Falle einer nochmaligen Versteigerung wird der erste 
Bieter nicht zugelassen. Für den Mindererlös bleibt er per-
sönlich haftbar; auf einen Mehrerlös hat er keinen Anspruch. 
Aufrechnungen gegen Forderungen sind ausgeschlossen. 
Käufer aus EU-Staaten, u. Staaten, die nicht der EU angehö-
ren, haben die Mehrwertsteuer als Kaution an GIVA zu zah-
len. Nach Vorliegen der ordnungsgemäß abgestempelten 
Original-Ausfuhrpapiere (Nicht EU-Staat) bzw. der abge-
stempelten u. datierten Ausfuhrbestätigung ( EU-Staat) wird 
die Mehrwertsteuer zurück erstattet. Erfolgt innerhalb von 8 
Wochen kein Nachweis, wird die Kaution auf die fällige Mehr-
wertsteuer angerechnet u. an den Auftraggeber ausgekehrt. 
Der Anspruch auf Rückerstattung verfällt damit. Verkäufe an 
Käufer aus EU-Staaten können nur nach Vorlage der amtlich 
beglaubigten Umsatz-Identifikations-Nummer erfolgen. 

12.  Erst nach vollständiger Zahlung - bei Schecks nach bankbe-
stätigter Gutschrift - geht das Eigentum an den erworbenen 
Gegenständen auf den Käufer über. 

13. Die Aushändigung der ersteigerten bzw. erworbenen Objek-
te erfolgt erst nach vollständiger Zahlung. Die Preise für je-
den Gegenstand verstehen sich ab Fundament oder Standort 
undemontiert u. unverladen. Der Abtransport u. die Demon-
tage der ersteigerten bzw. erworbenen Gegenstände erfol-
gen auf Kosten u. Gefahr des Erwerbers. Der Erwerber haftet 
für Beschädigungen gegenüber dem jeweiligen Eigentümer 
des Gebäudes oder Gebäudeteils, in dem sich der Kaufge-
genstand zum Zeitpunkt der Veräußerung befand. 

14.  Die erworbenen bzw. ersteigerten Objekte müssen zu den 
bekannt gegebenen bzw. vereinbarten Abholterminen, ab-
geholt werden. Erfolgt dies nicht, ist der Auktionator ohne 
weitere Aufforderung berechtigt, das oder die Objekt(e) neu 
zu versteigern oder freihändig zu verkaufen. Der Mindererlös 
u. die durch die Zweitverwertung anfallenden Kosten gehen 
zu Lasten des Ersterwerbers. Im übrigen haftet der Käufer für 
sämtliche Folgekosten. Sofern der Kaufpreis bereits entrich-
tet wurde, entsteht ein Erstattungsanspruch abzüglich eines 
evtl. Mindererlöses u. ggf. angefallener Folgekosten. Ein 
Mehrerlösanspruch besteht nicht. Wurde der Kaufpreis vom 
Käufer/Bieter nicht entrichtet u. der Kaufgegenstand inner-
halb von 14 Tagen nicht abgeholt, ist der Auktionator berech-
tigt, den oder die Gegenstände freihändig zu verwerten. Für 
einen evtl. Mindererlös ist der Bieter/Käufer schadenersatz-
pflichtig.

15. Für Unfälle, Beschädigungen an Gebäuden, Fremdobjekten 
usw. haftet der Käufer.

16.  Der Versteigerer ist berechtigt, in eigenem Namen für Rech-
nung des Auftraggebers Kaufgelder u. Nebenforderungen 
einzuziehen u. einzuklagen.

17.  Ein Bieter, welcher im Auftrag eines Anderen ersteigert, haf-
tet im Rahmen des Vertretungsrechts.

 18.  Während oder unmittelbar nach der Versteigerung oder ei-
nem freihändigen Verkauf erstellte Rechnungen bedürfen 
der nochmaligen Prüfung, so dass nachträgliche rechneri-
sche Korrekturen zulässig sind.

19.  Jeder Bieter hat die Bieterkarte bis zum Ende der Versteige-
rung sorgfältig aufzubewahren u. zurückzugeben. Für die 
auf seine Bieter-Nr. erteilten Zuschläge haftet der Bieter.

20.  Daten sämtlicher Geschäftspartner werden in Dateien aufge-
nommen u. verarbeitet, worauf gemäß Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) hingewiesen wird.

21.  Die für Versteigerungen gültigen Bedingungen gelten eben-
falls für den freihändigen Verkauf.

22.  Für die Lieferung ist der jeweilige Standort der Gegenstände 
Erfüllungsort, für Zahlungen Mainz. Ist der Ersteigerer bzw. 
Käufer Voll-kaufmann, ist der Gerichtsstand Mainz.

23. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen nicht mit den recht-
lichen Vorschriften übereinstimmen, so behalten die restli-
chen ihre Gültigkeit. An Stelle einer ungültigen Bestimmung 
soll diejenige treten, deren zulässiger Inhalt der gewollten 
ungültigen Bestimmung am nächsten kommt. Diese Verstei-
gerungsbedingungen unterliegen ausschließlich deutschem 
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. Die Vertrags-
sprache ist deutsch.

GIVA Gesellschaft für Industrieverwertungen m.b.H. & Co. 
KG
Mainzer Weg 49 • 55288 Armsheim
Telefon: 06734 / 915 886 
Telefax: 06734 / 915 887
Internet: www.giva.de
Stand: 01.01.2014


